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Merkblatt: Meldung gefährlicher Produkte 
 
Konsumentinnen und Konsumenten können auf der Webseite des SECO gefährliche 
Produkte melden. Diese Meldungen werden vom SECO als Koordinationsstelle ge-
sichtet und an die zuständige Behörde zur Prüfung weitergeleitet. 
Für Meldungen von gefährlichen Produkten von Konsumentinnen und Konsumenten-
bietet das SECO auf seiner Webseite das internetbasierte Meldesystem «Gefährliche 
Produkte» an: 
 
Deutsch: www.seco.admin.ch/meldung-gefaehrlicher-produkte  
Französisch: www.seco.admin.ch/notification-produits-dangereux 
Italienisch: www.seco.admin.ch/notifica-prodotti-pericolosi  

 
Dieses Meldesystem wurde weiterentwickelt. Es besteht aus drei Teilen (vgl. auch un-
tenstehenden Screenshot): 
 
1. Meldeformular für Inverkehrbringer: Der Meldeprozess für Inverkehrbringer ist 

unverändert. 
 

2. Meldeformular für Konsumenten: Die verschiedenen Formulare wurden zu ei-
nem Formular zusammengefasst und vereinheitlicht und die Benutzerfreundlich-
keit stark verbessert. Ein gefährliches Produkt kann nun innerhalb weniger Minu-
ten mit wenigen Klicks gemeldet werden. Das Ziel des Meldeformulars ist es, die 
Meldung von gefährlichen Produkten so niederschwellig wie möglich zu gestalten.  
Hinweis: Konsumentinnen oder Konsumenten sollten sich in erster Linie direkt an 
die Verkaufsstelle wenden, wenn sie ein möglicherweise gefährliches Produkt 
melden möchten. Ist dies nicht möglich oder erfolglos, können sie das Produkt 
den zuständigen Behörden über dieses Formular melden. 
 

3. Behördenfinder: Je nach Produkt ist eine andere Behörde zuständig. Mit dem 
neu eingeführten Behördenfinder kann für ein bestimmtes Produkt die zuständige 
Behörde mittels drei Klicks identifiziert werden. 
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1. Meldeformular für Inverkehrbringer 
 
Das bestehende Formular für die «Meldung von gefährlichen Produkten» durch Inver-
kehrbringer wurde nicht geändert und ist aufrufbar unter: 
 
DE: www.seco.admin.ch/meldung-ivb  
FR: www.seco.admin.ch/notification-rmc   
IT: www.seco.admin.ch/notifica-ric    

 
 
2. Meldeformular für Konsumentinnen und Konsumenten 
 

Das neue Meldeformular für Konsumentinnen und Konsumenten ist unter den nach-
folgenden Links aufrufbar: 
 
Deutsch:  www.seco.admin.ch/meldung-k 
Französisch: www.seco.admin.ch/notification-c 
Italienisch:  www.seco.admin.ch/notifica-c 
 

Im Schritt 1 wird die Frage «Welche Art von Produkt möchten Sie melden?» gestellt. 
 

 
 
 
Hierzu stehen die folgenden 10 Produktekategorien als Icons zur Auswahl: 

- Bauprodukte 
- Bekleidung & Textilien 
- Geräte & Maschinen 
- Gesundheit, Körperpflege 
- Haushalt & Einrichtungen 
- Kinderprodukte 
- Lebensmittel 
- Sport & Freizeit 
- Verkehr 
- Übrige Produkte 
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Im Schritt 2 wird gebeten, das Produkt in eine der aufgeführten Untergruppe einzu-
ordnen. 

 

 

Im Schritt 3 erscheint das eigentliche Meldeformular. Pflichtangaben sind mit * ge-
kennzeichnet. In der rechten Spalte wird die zuständige Marktüberwachungsbehörde 
eingeblendet. 
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Sobald das blaue Feld «Meldung senden» betätigt wird, gelangt man zu Schritt 4. 

 

 

Im Schritt 4 erscheint eine Meldebestätigung und die Adresse der zuständigen Be-
hörde sowie ein Hinweis, dass eine Kopie der Meldung geschickt wurde. 

 
 
 
Mit der Weiterentwicklung des Meldesystems erhalten die Konsumentinnen und Kon-
sumenten im Schritt 4 unmittelbar nach dem Verschicken des Meldeformulars eine 
automatische Kopie der Meldung an die von ihnen angegebene E-Mailadresse: 
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Die gleiche, automatisch generierte E-Mail enthält eine Meldebestätigung und den 
Hinweis, dass die Konsumentin oder der Konsument von der zuständigen Behörde 
nicht über den Ausgang der Meldung informiert wird. 
 

 
 
 
3. Behördenfinder 
 
Der Behördenfinder ist aufrufbar unter: 
 
DE: www.seco.admin.ch/behoerdenfinder / www.seco.admin.ch/finder-de  
FR: www.seco.admin.ch/recherche-autorite / www.seco.admin.ch/finder-fr   
IT: www.seco.admin.ch/ricerca-autorita / www.seco.admin.ch/finder-it  
 

Nach dem Motto «mit drei Klicks zum Ziel» soll der Behördenfinder als neues Instru-
ment dazu dienen, möglichst niederschwellig und rasch die zuständige Behörde für 
ein bestimmtes Produkt zu finden. 
 

 


